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Andacht ſtimmende Praxis Bei jeder eiligen andlung, wie beim
ſacramentalen

1 egen, folgen ark, aber langſam und eierli
nur drei Schläge „Signum“ eißt ‘eS nicht „Spectaculum“.
Die Anhörer ollen durch dieſes Zeichen auf die hochheilige andlung
aufmerkſam gemacht werden. Was da E thun iſt, weiß chon
jede kleine Schulkind, enn der ate
die Eltern gläubig ſind

chet eine und  E
(Unzeitgemäße Weiterungen. Bei der Roſen⸗

kranz⸗Bruderſchaft und anderen Bruderſchaften und Vereinen iſt 5
nicht nuLr itte, C8 iſ ogar Sub nullitatis Vorſchrift daſsder Name des Aufzunehmenden Iin Ni Bruderſchaftsbuch eingetragen
werde; und falls der 1 des mi Specialvollmacht auf⸗
nehmenden Prieſters die betreffende Bruderſcha nicht can oniſch eLr⸗
richtet iſt, ſo müſſen die Namen der neu Eingetretenen wenigſtens
von Zeit zu Zeit eine 11 eingeſandt werden, die Bruder—
chaft canoni beſteht Es wird gefragt: Was für ern run kann
für dieſe unleugbar äſtige Weiterung eltend gemacht werden? Einen
Einblick in die Geſammtſtärke der Bruderſchaft wird man daraus doch
wohl nicht rhoffen; denn dann müſsten die Liſten ſehr geführt
werden, was ſelten geſchieht; müſsten die Todesfälle regelmäßig e⸗meldet werden, was noch eltener der Fall ſein wird; und müſstenlegli ſämmtliche Namen eine Centralſtelle eingeſandt werden,
was jedenfalls ſehr beſchwerlich ſein dürfte. Früher mag 10 ielleieine Eintragung des Namens als ein öffentliches Bekenntnis
des Qauben haben gelten können, eute ſicherli nicht mehr, da
außer dem Eintragenden kaum
der Bruderſchaftsbücher erhält.

jemand Kenntnis von dem Inhalt
Vielleicht wird man einwenden, daſs die Eintragung eines

Namens für den amtierenden rieſter keine große Mühe wäre Das
iſt richtig In leinen Gemeinden; aber großen Kirchen,
vielbeſuchten Wallfahrtsorten wird leſe Mühe der Namenseinſchreibung
zu einer nicht unbedeutenden Laſt Doch mag die Mühe groß, magſie ein ſein, wozu wenn ſie nicht begründet iſt?

Nach meiner Anſicht dürften ſich ielmehr Prieſter um die
Vollmacht zur Hi In Bruderſchaften bewerben, enn
ſie der äſtigen Schreiberei überhoben, und enn die Aufnahme⸗ und
Weiheformeln oft nicht gar ſo lang wären  * Päpſtliche äſſe werden
durch Ein einfaches Kreuzzeichen die Gegenſtände geknüpft und
zwar die verſchiedenſten äſſe durch ein und dasſelbe Zeichen; aber
die Weihe⸗ und Aufnahmeformeln der Roſenkranz⸗ und Scapulier⸗Bruderſchaft owie des ritten Ordens erfordern mehrere Minuten
Zeit will keineswegs die liturgitche Schönheit dieſer Gebete
leugnen; aber in unſeren agen, der angel Geiſtlichen ſogroß, und der Zudrang des lieben Volkes 3 dieſen Bruderſchaftenund Vereinen ott el gedankt! noch immer ein recht Er⸗



freulicher iſt, ollte man doch alle überflüſſigen Weiterungen ver
meiden nd ſich auf die nothwendigſten Erforderniſſe beſchränken.

glaube, daſs, wenn von Stelle bei den Generalen
der betreffenden Orden Aus angeführten Gründen der Wegfall der
Namenseinſchreibung und die Kürzung der Weiheformel beantragt
würden, ein günſtiges Reſultat rhoffen wäre

Gnadenort Wartha (Preuß Schleſien). Dr Birnbach,
Pfarrer.

XIX (Matriculierung einer der nach⸗
folgenden Trauung.) Ein olik, welcher confeſſionslos 9e
worden, ird mit einer Iſraelitin (iviliter etraut. Nach einigen
Jahren will dieſer eine kir  V  6 Eh ſchließen. Der Mann kehrt In
die Kirchengemeinſchaft zurück, die Frau ird getauft Das hoch
würdigſte Ordinariat hatte zugleich vom Kirchenaufgebote dispenſier
und einen Prieſter angewieſen, die kirchliche Trauung 3 vollziehen,
ohne daſ der Pfarrer des ohnortes von den Brautleuten XX  ber
ihre vorzuhabende Eheſchließung E Kenntni. geſetzt worden iſt Die

auch, parocho Proprio inscio, zu Trauung einen anderen
Trauung wird vollzogen und iſt zweifellos giltig, da der Biſchof
Prieſter delegieren kann. Es ragt ſich hier auch nur um die atri⸗
culierung des vorliegenden Ehefalles.

Einige meinten, PS müſſe teſe Trauung der trauende Pfarrer
in ſeine Matrik mit ummer einſchreiben und dem eigenen Pfarrer,
der aber In dieſem Falle nicht der Delegierende iſt, 10  Em die
Anzeige von der vollzogenen Trauung erſtatten, damit dieſer, das
iſt der Pfarrer des Wohnſitzes, dieſelbe In ſein Trauungsbuch ohne
Nummer eintrage. Dieſer Vorgang Qre wohl richtig, enn *
ſich eine gewöhnliche kirchliche Trauung handeln würde. Hier
haben wir aber eine Civileheſchließung (welche nach ſtaatlichem Geſetze

—als giltig betrachtet wird) vor der kirchlichen Trauung Und da
die vom Staate über die Matriculierung erfloſſenen Vorſchriften
maßgebend. — ſagt nun die Miniſterial-Verordnung vom October
1870, R

G.⸗Bl Nir 128, 8 2 „Die Ehen von Perſonen, we
keiner geſetzli anerkannten IL oder Religionsgeſellſchaft angehören,
ſind von den Im 8 des Geſetzes vom 9 EI 1870 bezeichneten
ehörden (Bezirkshauptmannſchaft, autonom Gemeinde) in dasſelbe
Regiſter einzutragen, welches In Gemäßheit des Geſetzes vom Mai
186 und der Miniſterial⸗-Verordnung vom Juli 1868 über die
eingegangenen Civilehen 3u führen 1 Gemäß dieſer Verordnung
iſt ſeinerzeit obige Trauung bei der weltlichen Behörde geſchloſſeund In das Civiltrauungsbuch mit der Bemerkung „Confeſſionslos“
0 des Religionsbekenntniſſes eingetragen worden. Der Acet ekam
eine Nummer und wurde beim ſtatiſtiſchen Ausweis gezählt. Ueber
die Einſchreibung einer nachfolgenden kirchlichen Trauung enthält
der Miniſterial⸗Erlaſs vom (Ctober 1882, Folgendes:


